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         Wetzlar, 17.09.2020 
 

 

Umgang mit der Berufsschulpflicht in der Teilzeit-Berufsschule im Rahmen von 
Corona-Fällen an der Käthe-Kollwitz-Schule Wetzlar  
 

 

Sehr geehrte Auszubildende, sehr geehrte Ausbilderinnen und Ausbilder, 

wie Sie aus der Presse und aus den Informationen unserer Homepage erfahren 
konnten, gab es in den letzten Tagen einen COVID-19 Fall an unserer Schule. Die 
Infektionsquelle lag dabei nicht in der Schule, sondern im privaten Bereich. 

Aufgrund einiger Rückfragen und Bedenken, möchten wir Sie mit diesem 
Schreiben noch ausführlicher über die rechtlichen Grundlagen sowie die 
Kompetenzen und Entscheidungsbefugnisse informieren Es gibt einen Stufenplan 
für die Beschulung im Rahmen von COVID-19, dessen Umsetzung das Staatliche 
Schulamt und das örtliche Gesundheitsamt des LDK überwachen und die 
jeweilige Form der Beschulung anordnen. 

Wir befinden uns in Stufe 1. Daher gilt für alle Auszubildenden die 
Berufsschulpflicht im Rahmen des Präsenzunterrichts. 

Wenn Infektionen mit COVID-19 an einer Schule auftreten, werden gemäß der 
Vorgaben der Gesundheitsämter und auf Grundlage gesetzlicher Regelungen alle 
Personen, die im unmittelbaren Kontakt mit der infizierten Person (sog. 
Erstkontakte oder Kat. I) sofort isoliert, getestet und erhalten seitens des 
Gesundheitsamtes eine Quarantäne-Verfügung. Für sog. Zweitkontakte 
(Personen, die Kontakt mit einem Erstkontakt hatten), gilt, dass diese weiterhin 
zur Schule kommen müssen. 

Uns sind Ihre Sorgen und Nöte für den Weiterbetrieb Ihres Unternehmens 
bewusst und wir arbeiten mit allen uns zur Verfügung stehenden Möglichkeiten 
und Mitteln daran, das Infektionsgeschehen zu minimieren. So kann ich Ihnen 
berichten, dass die Berufsschulklassen i. d. R. auch in den Unterrichtsräumen auf 
freiwilliger Basis Mund-Nasen-Bedeckungen tragen und sich diszipliniert an die  
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schulischen Hygieneregeln halten.  

Vor diesem Hintergrund bitte ich um Ihr Verständnis, dass wir aufgrund von 
allgemeinen Bedenken und Ängsten, seien Sie noch so berechtigt, nicht auf die 
Erfüllung der Berufsschulpflicht verzichten können. 

Für weitere Fragen stehen wir gerne zu Verfügung. 

Freundliche Grüße  

 
Monika Lehr 
Schulleiterin 
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